Streitwertkatalog fur die Finanzgerichtsbarkeit*
Vorbemerkungen:

Der Streitwertkatalog enthalt eine Zusammenstellung der finanzgerichtlichen Recht-
sprechung zur Streitwertfestsetzung. Er versteht sich vor dem Hintergrund der seit
dem 1.1.2002 ausgeschlossenen Streitwertbeschwerde? an den Bundesfinanzhof als
Beitrag zur Vereinheitlichung und Vorhersehbarkeit der Streitwertfestsetzung und
folgt mit dieser Intention den bereits fiir die Verwaltungsgerichtsbarkeit* und Sozial-
gerichtsbarkeit* vorliegenden Streitwertkatalogen.

Der Streitwertkatalog erhebt weder Anspruch auf Vollstandigkeit noch auf Verbind-
lichkeit. Mit den in diesem Katalog angegebenen Werten werden — soweit diese nicht
auf gesetzlichen Bestimmungen beruhen — lediglich Empfehlungen ausgesprochen.
Die verbindliche Festsetzung des im Einzelfall zutreffenden Streitwertes obliegt allein
dem zustandigen Gericht.

Entsprechend dem Grundgedanken des Katalogs sind in der Regel Richtwerte und
keine Rahmenwerte angegeben worden.

Der Streitwertkatalog will zugleich einen Beitrag zur gerichtsbarkeitstibergreifenden
Vereinheitlichung der Streitwertrechtsprechung leisten. Die empfohlenen Richtwerte
orientieren sich deshalb, soweit nicht Besonderheiten des finanzgerichtlichen Verfah-
rens entgegenstehen, an dem Streitwertkatalog fur die Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Der Streitwertkatalog wird in regelmalligen Zeitabstanden aktualisiert und fortge-
schrieben.

A) Allgemeines:

Der Streitwert ist Bemessungsgrundlage fur die Gerichtsgebuhren sowie fir die Ge-
buhren der bevollméchtigten Rechtsanwaélte, Steuerberater und anderer Prozessbe-
vollmachtigter, die geschaftsmafige Hilfe in Steuersachen leisten. Darlber hinaus
hat der Streitwert Bedeutung im Rahmen des § 94 a FGO®, wonach das Gericht sein
Verfahren nach biligem Ermessen bestimmen kann, wenn der Streitwert bei einer
Klage, die eine Geldleistung oder einen hierauf gerichteten Verwaltungsakt betrifft,
500,-- EUR nicht Gbersteigt.

! Beschlossen auf der Arbeitstagung der Prasidenten der Finanzgerichte der Bundesrepublik Deutsch-
land am 15. und 16. Juni 2009 in Hannover nach dem Entwurf von RiFG Schoenfeld, Hamburg.

2Vgl. § 25 Abs. 3 Satz 1 I. HS i.V.m. § 5 Abs. 2 Satz 3 GKG 2002 bzw. § 68 Abs. 1 Satz 5i.V.m. § 66
Abs. 3 Satz 3 GKG 2004 (BGBI. 1 2004 S. 718).

% Veroffentlicht u.a. auf den Internetseiten des Bundesverwaltungsgerichts: www.bverwg.de

* Veroffentlicht u.a. auf den Internetseiten des Landessozialgerichts Rheinland Pfalz: www.justiz.rlp.de
® Finanzgerichtsordnung (FGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Marz 2001 (BGBI. | S.
442, 2262 (2002 | S. 679)), zuletzt geandert durch Art. 14 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007
(BGBI. | S. 2840).
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mit ergänzenden Hinweisen
für das Finanzgericht Düsseldorf


1. Gesetzliche Grundlagen

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist in Verfahren vor den Gerichten der
Finanzgerichtsbarkeit der Streitwert nach der sich aus dem Antrag des Klagers fir
ihn eggebenden Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen (8 52 Abs. 1
GKG>).

Betrifft der Antrag des Klagers eine bezifferte Geldleistung oder einen hierauf gerich-
teten Verwaltungsakt, so ist deren Hohe mal3gebend (8 52 Abs. 3 GKG).

Der Streitwert in Verfahren vor den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit darf gemaf
§ 52 Abs. 4 GKG 1.000 EUR nicht unterschreiten (sog. Mindeststreitwert).

Bietet der Sach- und Streitstand fur die Bestimmung des Streitwerts keine genligen-
den Anhaltspunkte, so ist als sog. Auffangstreitwert ein Streitwert von 5.000 EUR
anzunehmen (8 52 Abs. 2 GKG).

Diese Grundsétze gelten — mit Ausnahme des Mindeststreitwertes’ — auch fiir Ver-
fahren des vorlaufigen Rechtsschutzes (8 53 Abs. 3 GKG).

2. Objektive Klagehaufung

Werden in einer Klage mehrere selbstandige Klagebegehren (§ 43 FGO) zusammen
verfolgt, sind die Werte der einzelnen Begehren zu einem Gesamtstreitwert zu addie-
ren (§ 39 Abs. 1 GKG).2

3. Subjektive Klagehaufung

Die subjektive Klagehaufung fuhrt zu keiner Erh6hung des Streitwertes, wenn und
soweit die verfolgten Klagebegehren wirtschaftlich identisch sind.’

4. Nebenforderungen

Sind Nebenforderungen (z. B. Zinsen) neben der Hauptforderung streitig, werden sie
bei der Streitwertberechnung nicht berticksichtigt (8 43 Abs. 1 GKG); ist die streitge-
genstandliche Nebenforderung aber durch einen gesonderten Bescheid festgesetzt
worden, gilt § 43 Abs. 2 GKG.

Sind Nebenforderungen ohne den Hauptanspruch streitig, bemisst sich der Streitwert
nach dem Wert der Nebenforderungen, soweit er den Wert der Hauptforderung nicht
Ubersteigt (8 43 Abs. 2 GKG).

6 Gerichtskostengesetz (GKG) vom 5. Mai 2004 (BGBI. | 718), zuletzt geandert durch Art. 5 des Ge-
setzes vom 30. Oktober 2008 (BGBI. | S. 2122).

" BFH, Beschluss vom 14.12.2007, IX E 17/07, BFHE 220, 22 = BStBI. Il 2008, 199 = BFH/NV 2008,
307.

® BFH, Beschluss vom 10.10.2006, VIII B 177/05, BFHE 214, 208 = BStBI. Il 2007, 54 = BFH/NV
2007, 155; Beschluss vom 26.9.2006, X S 4/06, BFHE 214, 201 = BStBI. Il 2007, 55 = BFH/NV 2007,
151.

° BFH, Beschluss vom 26.9.2006, X S 4/06, BFHE 214, 201 = BStBI. Il 2007, 55 = BFH/NV 2007, 151.



Sind allein die Kosten des Rechtsstreits ohne den Hauptanspruch betroffen, ist der
Betrag der Kosten mal3gebend, soweit er den Wert des Hauptanspruchs nicht tber-
steigt (8 43 Abs. 3 GKG).

5. Verbindung von Verfahren

Seit dem 1.7.2004 wird das gesamte Verfahren vor den Finanzgerichten durch eine
pauschale Verfahrensgebihr abgegolten. Ein Verbindungsbeschluss hat deshalb
keine Auswirkungen auf die Hohe der vor der Verbindung der Verfahren jeweils be-
reits entstandenen Verfahrensgebuhr; diese bemisst sich jeweils allein nach dem fur
das jeweilige Klageverfahren zu bildenden (Einzel-)Streitwert. Ein Gesamtsstreitwert
ist lediglich fur die gegebenenfalls nach einer Verbindung nach dem Rechtsanwalts-
vergiitungsgesetz (RVG)'° entstandenen Gebiihren zu bilden.

6. Trennung von Verfahren

Werden mehrere in einem Verfahren zusammengefasste Klagegegenstande ge-
trennt, so ist fur jedes einzelne Verfahren riickwirkend zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung ein Streitwert anzusetzen.™

7. Hilfsantrage

Hilfsantrage wirken sich nur streitwerterhéhend aus, wenn das Gericht Uber sie ent-
scheidet (8 45 Abs. 1 Satz 2 GKG). Umfasst der Hilfsantrag (teilweise) denselben
Gegenstand, ist nur der Wert des weitergehenden Antrags maf3gebend (8 45 Abs. 1
Satz 3 GKG).*

8. Aussetzung der Vollziehung

In Verfahren auf Aussetzung der Vollziehung ist nach iiberwiegender Auffassung™®
der Streitwert mit 10 % des Betrages zu bemessen, dessen Aussetzung begehrt
wird. Vereinzelt** wird fiir eine Erhéhung auf 25 % des Hauptsachestreitwertes ein-
getreten. Die Regelung uber den Mindeststreitwert (8 52 Abs. 4 GKG) findet keine
Anwendung.®®

19 Gesetz Uber die Vergitung der Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwélte (Rechtsanwaltsvergitungs-
gesetz — RVG) vom 5. Mai 2004 (BGBI. | 718, 788), zuletzt gedndert durch Art. 6 des Gesetzes vom
30. Oktober 2008 (BGBI. | S. 2122).

1 BFH, Beschluss vom 22.9.2008, Il E 14/07, juris.

2 BFH, Beschluss vom 3.8.2005, | E 3/05, BFH/NV 2005, 2228; Beschluss vom 23.9.2003, IX E
10/03, BFH/NV 2004, 77.

¥ BFH, Beschluss vom 14.12.2007, IX E 17/07, BFHE 220, 22 = BStBI. Il 2008, 199 = BFH/NV 2008,
307; Beschluss vom 26.4.2001, V S 24/00, BFHE 194, 358 = BStBI. Il 2001, 498 = BFH/NV 2001,
Beilage 9, 1192.

* FG Hamburg, Beschluss vom 31.10.2007, IV 169/05, EFG 2008, 488; FG Munster, Beschluss vom
30.1.2007, 11 V 4418/05 AO, EFG 2007, 1109.

'* BFH, Beschluss vom 14.12.2007, IX E 17/07, BFHE 220, 22 = BStBI. Il 2008, 199 = BFH/NV 2008,
307.



Wird im Aussetzungsverfahren die Entscheidung in der Hauptsache ganz oder zum
Teil vorweggenommen, kann der Streitwert bis zur Hohe des Wertes des Hauptsa-
cheverfahrens angehoben werden.

9. Einstweilige Anordnung

Der Streitwert im Anordnungsverfahren ist in der Regel mit 1/3 des Hauptsache-
streitwertes zu bemessen. Die Regelung Uber den Mindeststreitwert (8 52 Abs. 4
GKG) findet keine Anwendung.

Wird die einstweilige Einstellung von Vollstreckungsmalinahmen erstrebt, ist der
Streitwert entsprechend den Grundsatzen zur Aussetzung der Vollziehung zu
bestimmen.

Soll durch die einstweiligen Anordnung ein endgultiger Zustand erreicht werden, ist
der Streitwert bis zur vollen H6he des Wertes der Hauptsache anzuheben. Ist als
Wert der Hauptsache der Auffangstreitwert (§ 52 Abs. 2 GKG) anzusetzen, gilt dieser
Wert auch fur das Antragsverfahren.

10. Verfahren vor dem Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften:

Das Verfahren vor dem EuGH beeinflusst den Streitwert nicht.

11. Erledigung der Hauptsache

Ubereinstimmende Erledigungserklarungen der Beteiligten lassen den urspriingli-
chen Streitwert unveréndert.

12. Gesonderte und einheitliche Feststellung von Be  steuerungsgrundlagen

a) Allgemeine Grundsatze

Im Verfahren der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung bemisst sich der
Streitwert nach der typisierten einkommensteuerlichen Bedeutung fur die Gesell-
schafter, die grundsatzlich mit 25 % des streitigen Gewinns oder Verlustes zu be-
messen ist, sofern die Feststellung des laufenden, nicht tarifbeglnstigten Gewinns
streitig ist. Die tatsachlichen einkommensteuerrechtlichen Auswirkungen bei den ein-
zelnen Gesellschaftern werden grundsatzlich nicht ermittelt.*®

Der Ansatz eines hoheren Prozentsatzes kommt in Betracht, wenn ohne besondere
Ermittlungen im Gewinnfeststellungsverfahren erkennbar ist, dass der Pauschalsatz
von 25 % den tatsachlichen einkommensteuerlichen Auswirkungen nicht gerecht
wird.!” Die Obergrenze des Pauschalsatzes'® orientiert sich an dem fiir das Streitjahr

® BFH, Beschluss vom 4.9.2008, | E 5/08, BFH/NV 2008, 2041; Beschluss vom 10.10.2006, VIII B
177/05, BFHE 214, 208 = BStBI. Il 2007, 54 = BFH/NV 2007, 155.

" BFH, Beschluss vom 10.10.2006, VIIl B 177/05, BFHE 214, 208 = BStBI. Il 2007, 54 = BFH/NV
2007, 155; Beschluss vom 11.5.2007, IX E 12/07, BEH/NV 2007, 1528.



geltenden Hochststeuersatz wie folgt: Veranlagungszeitraum 2000 und &lter: 50 %,
Veranlagungszeitraum 2001 bis 2003: 45 %, Veranlagungszeitraum 2004: 42 %,
Veranlagungszeitraum 2005 und 2006: 40 %, Veranlagungszeitraum 2007 und 2008:
42 %. Nach 8§ 35 EStG begiinstigte gewerbliche Einkinfte fihren zu einem weiteren
pauschalen Abschlag in Hohe von 5 %.*°

Abweichend von den vorstehend beschriebenen Grundséatzen sind vor allem folgen-
de Sonderfalle zu bericksichtigen:

b) Tarifbegunstigter Verauf3erungsgewinn

Der Streitwert ist im Regelfall mit 15 % des streitigen Betrages anzusetzen, der bei
sehr hohen VeraufRerungsgewinnen aber angemessen auf bis zu 25 % angehoben
werden kann.? Ist nur die Behandlung eines unstreitig entstandenen Gewinns als
tarifbegiinstigter Veraul3erungsgewinn streitig, ist der Streitwert in der Regel mit ei-
nem Betrag von 10 % anzusetzen, der bei sehr hohen Gewinnen angemessen ange-
hoben werden kann.

c) Aufhebung eines Gewinnfeststellungsbescheides

Es gelten die unter a) beschriebenen Grundsatze einschlie3lich der ab dem Veranla-
gungszeitraum 2001 zu berucksichtigenden Obergrenzen. Beschrénkt sich der Streit
auf die gemeinschaftliche Einkunfteerzielung oder formelle Mangel, ist der Streitwert
mit 10 % des festgestellten Gewinns anzusetzen.

d) Verluste bzw. Verlustanteile bei Abschreibungsgesellschaften oder Bauherrenge-
meinschaften

50 % des streitigen Verlustbetrages®; ab Veranlagungszeitraum 2001 sind die oben
unter a) aufgelisteten Obergrenzen zu beachten.

e) Einkunfteverteilung

Bei Streit nur Uber die Einkunfteverteilung: 25 % der laufenden bzw. 15 % der tarif-
begiinstigten Einkiinfte?’; bei zusammen veranlagten Ehegatten sind 10 % der lau-
fenden bzw. 5 % der tarifbegiinstigten Einkiinfte anzusetzen.?®

f) EinkUnftequalifizierung

25 % der im Wege der Umqualifizierung begehrten Freibetrdge oder Freigrenzen.
Ergeben sich aus der begehrten Umqualifizierung keine einkommensteuerrechtlichen
Auswirkungen, betragt der Streitwert 1 % der umzuqualifizierenden Einktinfte.

13. Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundla  gen

Maf3geblich fir die Streitwertbestimmung bei der gesonderten Gewinnfeststellung
sind grundsétzlich die konkreten einkommensteuerlichen Auswirkungen.?* Sind die

'8 Zum Teil wird in diesen Fallen auch der Mittelwert des Einkommensteuertarifs aus Grund- und Split-
tingtabelle angesetzt.
!9 Beschluss vom 10.10.20
155.

29 BFH, Beschluss vom 14.2.2007, IV 6, BFH/NV 2007, 1155.

?! BFH, Beschluss vom 11.5.2007, IX E 12]0%, BFH/NV 2007, 1528; Beschluss vom 22.1.2001, IV S
10/00, BFH/NV 2001, 806.

VIIl B 177/05, BFHE 214, 208 = BStBI. Il 2007, 54 = BFH/NV 2007,

Beim FG Dusseldorf wird
regelmanig der Mittelwert aus der
Grund- und Splittingtabelle
angesetzt.

22 BFH, Beschluss vom 6.9.2001, VIII S 6/01, BFH/NV
% BFH, Beschluss vom 12.8.1987, IV E 3/87, BFH/NV 1988,



Beschriftung
Beim FG Düsseldorf wird regelmäßig der Mittelwert aus der Grund- und Splittingtabelle angesetzt.


tatsachlichen Auswirkungen nicht zu ermitteln, ist der Streitwert mit 20 % des festge-
stellten Betrages (bis zum Streitjahr 2000: 25 %) anzusetzen.

% BFH, Beschluss vom 21.11.2005, Il E 2/05, BFH/NV 2006, 585; Beschluss vom 10.6.1999, IV E
2/99, BFH/NV 1999, 1608.



B. Besondere Wertansatze:

Abgabe einer eidesstattlichen
Versicherung

50 % der ruckstandigen Steuerbetrage, jedoch nicht
mehr als 500.000,-- EUR?

Abrechnungsbescheid

- Hohe des streitigen Steueranspruchs

- Erteilung eines Abrechnungsbescheides als sol-
chen: Auffangstreitwert

Akteneinsicht

Auffangstreitwert

Anhdorungsrige

Gerichtsgebihr betragt streitwertunabhéngig 50
EUR, sofern die Rige in vollem Umfang verworfen
oder zuriickgewiesen wird

Arrestanordnung

50 % der Arrestsumme?®

Aufrechnung

- bei Streit um den Bestand bzw. die Hohe der zur
Aufrechnung gestellten Gegenforderung: streitige
Gegenforderung®’

- bei Streit nur um die Zulassigkeit der Aufrech-
nung: 10 % der zur Aufrechnung gestellten Steu-
erforderung.®

Ausfuhrerstattung

- Ausfuhrnachweis: Auffangstreitwert

- Fristverlangerung hinsichtlich des Nachweises
der Erfullung der Einfuhrzollférmlichkeiten: Auf-
fangstreitwert

- Gewahrung: beantragter Erstattungsbetrag
- Ruckforderung: streitiger Ruckforderungsbetrag
- Sanktion: streitiger Sanktionsbetrag

- Vorfinanzierung bzw. Vorauszahlung: beantragter
Vorfinanzierungs- bzw. Vorauszahlungsbetrag
ohne Berucksichtigung der Sicherheitsleistung

Auskunftsbegehren

Auffangstreitwert, sofern das konkrete Interesse des

Klagers an der Auskunftserteilung nicht bestimmbar
ist?

% BFH, Beschluss vom 23.10.2003, VII E 14/03, BFH/NV 2004, 351.

% BFH, Beschluss vom 12.3.1985, VII R 150/81, BFH/NV 1986, 782.

2" BFH, Beschluss vom 29.1.1991, VII E 6/90, BFHE 163, 195 = BStBI. Il 1991, 467.
% BFH, Beschluss vom 31.8.1995, VII R 58/94, BStBI. Il 1996, 55 = HFR 1996, 3.

% BFH, Urteil vom 11.7.1986, Il R 25/85, BEH/NV 1987, 99




Aussetzung des Verfahrens

Bestimmung des Streitwerts nach allgemeinen
Grundsatzen

Aussetzung der Vollziehung

s.A)8

Aussetzungszinsen

s.A) 4

AuRenpriufung Anfechtung der Prifungsanordnung oder einzelner
Prufungsmalnahmen: 50 % der mutmalilich zu er-
wartenden Mehrsteuern®’; bei Fehlen geeigneter
Schatzungsgrundlagen Auffangstreitwert®

Beiladung Eine Beiladung wirkt sich auf den Streitwert des Ver-

fahrens nicht aus; auch wird fir den Beigeladenen
grundsétzlich kein gesonderter Streitwert festge-
setzt.

Bescheidungsklage

50 % des fur eine Verpflichtungsklage anzusetzen-
den Wertes®

Bewertungsgesetz

- Grundbesitzbewertung fur die Erbschaft- oder
Schenkungsteuer: 10 %, 20 % bzw. 25 % der
Wertdifferenz bei Grundstlickswerten < 512.000
EUR, =< 12.783.000 EUR bzw. > 12.783.000
EUR®

- Einheitswertbescheid: 80 v.T. (bis 1997: 60 v.T.)
des streitigen Wertunterschieds*

Duldungsbescheid

Hohe der zugrunde liegenden Forderung, maximal
aber Wert des Vollstreckungsgegenstandes®

Eigenheimzulage

Wert der Eigenheimzulage Uber den gesamten
streitigen Forderzeitraum?®®

Einfuhrumsatzsteuer

streitiger Einfuhrumsatzsteuerbetrag; dies gilt auch,
wenn der Steuerpflichtige zum vollen Vorsteuerab-
zug berechtigt ist

Einkommensteuer

Differenz zwischen dem festgesetzten und dem be-

% BFH, Beschluss vom 21.5.1996, IV R 42/95, juris.

31 BFH, Beschluss vom 11.6.2004, IV B 167/02, BFH/NV 2004, 1657.

%2 BFH, Beschluss vom 1.12.2000, Il E 2, 3, 4, 5/00, juris.

33 BFH, Beschluss vom 11.1.2006, Il E 3/05, BFHE 211, 422 = BStBI. Il 2006, 333 = BFH/NV 2006,
685; Beschluss vom 22.8.2007, Il E 9/07, BFH/NV 2007, 2319.

% BFH, Beschluss vom 3.1.2000, Il E 6/99, BFH/NV 2000, 852; Hessisches FG, Beschluss vom
15.10.2004, 3 K 1128/01, EFG 2005, 567.

% BFH, Beschluss vom 29.6.2006, VII E 13/05, BFH/NV 2006, 2100.

% BFH, Beschluss vom 13.6.2008, IX E 4/08, BFH/NV 2008, 1516; Beschluss vom 4.11.2004, Ill E

1/04, juris.




gehrten Steuerbetrag; sog. Folgesteuern, die nicht
ebenfalls ausdricklich angefochten sind, bleiben
aul3er Betracht

Einspruchsentscheidung - Klage auf Erlass einer Einspruchsentscheidung:
Auffangstreitwert, maximal Hohe der streitigen
Steuerforderung

- isolierte Anfechtung einer Einspruchsentschei-
dung: Wert des der Einspruchsentscheidung
zugrunde liegenden Verwaltungsaktes

einstweilige Anordnung s.A)9

Energiesteuer - Abgabe: streitiger Abgabenbetrag

- Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung von
Energieerzeugnissen: Durchschnittlicher jahrli-
cher Nutzen der Vergunstigung, teilweise werden
die bei Einreichung d ereits falligen Be-
trage hi chnet

Beim FG L
Dusseldorf (nur)
durchschnittlicher |————

- Rucknahme einer Erlaubnis zur steuerfreien
Verwendung von Energieerzeugnissen: Auffang-

streitwert
Jahresbetrag.
- Vergitung: Betrag der streitigen Vergutung
Erlass begehrter Erlassbetrag
Erzwingungsgeld angedrohter bzw. festgesetzter Betrag

Falligkeit einer Steuerforderung |10 % der Steuerforderung, sofern diese nach Grund
und Hohe unstreitig ist.

fehlende Bezeichnung des grundsétzlich Auffangstreitwert, héchstens jedoch
Klagebegehrens (8§ 65 FGO) Hohe der festgesetzten Steuer, sofern sie den Min-
Wteilwmse wird der Auffang-
Beim FG Dusseldorf ———[Streitwert aber nicht nur pro Verfahren, sondern je
einmalig Auffangstreitwert. Streitgegenstand angesetzt
Feststellungsbescheid - einheitliche u. gesonderte Feststellung: s. A) 12

- gesonderte Feststellung: s. A) 13

Fortsetzungsfeststellungsklage | wie eine auf das gleiche Ziel gerichtete Anfech-
tungs- bzw. Verpflichtungsklage®’

37 A.A. BFH, Beschluss vom 29.6.2006, VII E 13/05, BFH/NV 2006, 2100; Beschluss vom 20.10.2005,
Il S 20/05, BFHE 211, 267 = BStBI. 1l 2006, 77.
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Beim FG Düsseldorf einmalig Auffangstreitwert.
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Freistellungsbescheinigung

- nach 8 44 a Abs. 5 EStG: das Dreifache des auf
Seiten des Steuerpflichtigen ohne die Beschei-
nigung eintretenden Zinsverlusts

- nach 8 48 b Abs. 1 EStG: 10 % der Abzugs-
steuer

- nach 8 50 d Abs. 2 EStG: die aufgrund der Frei-
stellungsbescheinigung zu erwartende Steuer-
ersparnis

Gemeinnutzigkeit

Bei Streit um die Anerkennung der Korperschaft als
gemeinnitzig: Auffangstreitwert pro Streitjahr und
Steuerart, sofern die festgesetzte Steuer nicht hoher
ist

Gewerbesteuer

- Gewerbesteuerbescheid: Differenz zwischen
festgesetzter und begehrter Steuer

- Gewerbesteuermessbescheid: gewerbesteuerli-
che Auswirkungen ausgedriickt durch die Diffe-
renz zwischen festgesetztem und begehrtem
Steuermessbetrag multipliziert mit dem fur das
jeweilige Jahr geltenden Hebesatz

- Gewerbesteuerzerlegungsbescheid: konkrete
steuerliche Auswirkungen

Grunderwerbsteuer

Differenz zwischen festgesetzter und begehrter
Steuer

Grundsteuer

das 6-fache der auf den streitigen Messbetrag ent-
fallenden Jahressteuer

Haftungsbescheid

grundsatzlich streitige Haftungssumme®; bei
gleichzeitiger Anfechtung des Leistungsgebotes
wird teilweise fir einen Zuschlag von 10 % einge-
treten

Hilfsantrage

S.A)7

Hinterziehungszinsen

s.A)4

Insolvenzverfahren

Aufnahme des durch die Er6ffnung des Insolvenz-
verfahrens unterbrochenen Rechtsstreits durch den
Insolvenzverwalter: Fur das Verfahren ab Aufnahme
des Rechtsstreits bestimmt sich der Streitwert nach
dem Betrag, der bei der Verteilung der Insolvenz-

% BFH, Beschluss vom 19.5.2004, VII B 184/03, BFH/NV 2004, 1413; Beschluss vom 24.11.1994, VI

E 7/94, BFH/NV 1995, 720.
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masse flr die noch unerfillte Steuerforderung zu
erwarten ist. Fur die bis zur Aufnahme des Rechts-
streits durch den Insolvenzverwalter entstandenen
Kosten bleibt der urspriingliche Streitwert mal3ge-
bend.

Kindergeld

- (erstmalige) Festsetzung und Auszahlung, unbe-
stimmte Dauer: Jahresbetrag® des Kindergeldes
zuziiglich*® der bis zur Klageerhebung bereits ent-
standenen Betrage

- Aufhebung einer Kindergeldfestsetzung von un-
bestimmter Dauer: Jahresbetrag des Kindergel-
des zuzuglich der bis zur Klagerhebung zu zah-
lenden Kindergeldbetrage**

- Ruckforderung Kindergeld: streitiger Riuckforde-
rungsbetrag

Kirchensteuer

Streitiger Kirchensteuerbetrag, sofern die Kirchen-
steuer nach Grund oder H6he gesondert angegriffen
wird; s. A) 4.

Kdrperschaftsteuer

Beim FG
Disseldorf immer.

- Grundsatz: Unterschied zwischen festgesetzter
und erstrebter Steuer.*?

- verdeckte Gewinnausschittung: Bruchteil des
streitigen Ausschittungsbetrages, Erhéhungen
oder Minderungen nach § 27 KStG a.F. bleiben
aul3er Ansatz:

- bis 1993: 9/16,

- 1994 bis 2000/2001: 3/7

- 2001/2002 bis 2007: 25 %
- ab 2008: 15 %

- gesonderte Feststellung nach § 47 Abs. 1 KStG
a.F.: 10 % des geltend gemachten Unterschieds-
betrages**; wird zugleich der KSt-Bescheid ange-
fochten, ohne dass spezifische Einwendungen

\bwprcv;g‘dbare Eigenkapital erhoben
werden, SO der Streitwert fur die Feststel-

lung mit 300 EUR bemessen werden

- gesonderte Feststellung nach § 47 Abs. 2 KStG

3 BFH, Beschluss vom 12.10.2005, Il E 3/05, BFH/NV 2006, 325; Beschluss vom 14.12.2001, VI B

285/01, BFH/NV 2002, 534.

40 BFH, Beschluss vom 18.9.2001, VI R 134/00, BFH/NV 2002, 68; a.A. BFH, Beschluss vom
14.12.2001, VI B 285/01, BFH/NV 2002, 534.

*1 BFH, Beschluss vom 20.10.2005, Ill S 20/05, BFHE 211, 267 = BStBI. Il 2006, 77 = BEH/NV 2006,
200; Beschluss vom 24.5.2000, VI S 4/00, BFHE 192, 19 = BStBI. Il 2000, 544 = BFH/NV 2000, 1413.
2 BFH, Beschluss vom 22.9.2008, Il E 14/07, juris.

3 BFH, Beschluss vom 1.12.2004, | E 3/04, BEH/NV 2005, 572; Beschluss vom 12.8.1996, | R 20/95,

BFH/NV 1997, 136.
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a.F.: 10 % der streitigen Feststellung

- 8§27 KStG n.F.: 10 % des streitigen Einlagebe-
trages

- 836 KStG n.F.: 10 % des streitigen Erhéhungs-
bzw. Herabsetzungsbetrages

- 837 KStG n.F.: Hohe des streitigen Korper-
schaftsteuerguthabens bzw. 1/6 der streitigen
Gewinnausschiittung

- 8§38 KStG n.F.: 3/7 (ab 2008: 3/100) des streiti-
gen Erh6hungsbetrages bzw. der streitigen Leis-
tungen

- Verlustfeststellung: 10 % des streitigen Erho-
hungsbetrages, sofern die steuerlichen Auswir-
kungen nicht hinreichend bestimmbar sind

Kraftfahrzeugsteuer - bei unbefristeter Steuerfestsetzung: der bez. des
Entrichtungszeitraumes streitige Steuerbetrag™

- bei befristeter Steuerfestsetzung: der bez. des
konkreten Zeitabschnitts streitige Steuerbetrag®

Lohnsteuer - Eintragung eines Freibetrags auf der Lohnsteu-
erkarte: Unterschiedsbetrag im ErmaRigungszeit-
raum zwischen Lohnsteuer, die ohne Gewahrung
des beantragten Freibetrags zu zahlen ist, und
der Lohnsteuer, die bei Gewahrung des bean-
tragten Freibetrags zu zahlen ist

- Durchfihrung Lohnsteuerjahresausgleich: Wert
der beantragten Erstattung

Lohnsteuer-Hilfeverein - Eintragung in das Verzeichnis der Lohnsteuerhil-
fevereine: Auffangstreitwert

- Streit Uber die Person eines Leiter der Bera-
tungsstelle: Auffangstreitwert*®

- Widerruf einer Anerkennung: Auffangstreitwert

Milchquote Gewaéhrung einer hoheren Referenzmenge: Abga-
benbetrag, der fir die streitige Referenzmenge fur

* BFH, Beschluss vom 4.10.2005, VII S 41/05, BFH/NV 2006, 319; Beschluss vom 21.12.1999, VII R
71/98, BFH/NV 2000, 598.

> BFH, Beschluss vom 4.10.2005, VII S 41/05, BFH/NV 2006, 319; Beschluss vom 21.12.1999, VII R
71/98, BFH/NV 2000, 598.

*® BFH, Beschluss vom 3.4.1995, VII B 116/94, BFH/NV 1995, 921.
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einen zwolfmonatigen Entrichtungszeitraum zu zah-
len ware®’

Nebenforderungen

s.A) 4

Nichtigkeit eines Verwaltungs-
aktes

Feststellung der Nichtigkeit: wie bei einer entspre-
chenden Anfechtungsklage*®

|Objektive Klagehaufung

s. A) 2

|Richterab|ehnung

|keine Beeinflussung des Streitwerts

Ruhen des Verfahrens

Bestimmung des Streitwerts nach allgemeinen
Grundsatzen

|Séumniszuschlag

s. A) 4.

Schéatzungsbescheid

Antrag auf Aufhebung ohne nahere Begriindung
oder unbezifferter Antrag auf Herabsetzung: wie
.fehlende Bezeichnung des Klagebegehrens*

Solidaritatszuschlag

Streitiger Solidaritatszuschlag, sofern dessen Fest-
setzung nach Grund oder H6he ausdriicklich ange-
fochten wird; s. A) 4.

Steuerberater

- Bestehen der Steuerberaterprifung: pauschal
25.000 EUR*?; bei Rechtsanwalten bzw. Fach-
anwalten flur Steuerrecht Reduzierung auf 50 %
bzw. 25 %>°

- prufungsfreie Bestellung als Steuerberater: pau-
schal 25.000 EUR®

- Widerruf der Bestellung eines Steuerberaters:
pauschal 50.000 EUR>*; ggf. Reduzierung
entspr. 1. Spiegelstrich

- Zulassung zur Prifung: Auffangstreitwert

Steuerberatungsgesellschaft

- Anerkennung bzw. Ricknahme oder Widerruf
der Anerkennung: pauschal 25.000 EUR

- Genehmigung nach 8 50 Abs. 3 StBerG: pau-
schal 25.000 EUR

Steuererklarung

- Streit Gber die Verpflichtung zur Abgabe: Auf-

*" BFH, Beschluss vom 4.2.1992, VII E 10/91, BFH/NV 1992, 621.
8 BFH, Beschluss vom 29.6.2006, VIl E 13/05, BFH/NV 2006, 2100; Beschluss vom 3.4.2002, V E

1/02, BFH/NV 2002, 949.

9 BFH, Beschluss vom 18.11.2003, VIl B 299/02, BFH/NV 2004, 515.

% FG Hamburg, Beschluss vom 2.9.2004, V 12/02, EFG 2005, 312.

L BFH, Beschluss vom 10.4.2003, VIl S 9/03, BFH/NV 2003, 1082.

2 BFH, Beschluss vom 15.5.2006, VII E 15/05, BFH/NV 2006, 1678; Beschluss vom 27.10.2005, VII E

9/05, BFH/NV 2006, 344.
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fangstreitwert

- Ubersendung von Erklarungsvordrucken: Auf-
fangstreitwert

- Verlangerung der Abgabefrist: Auffangstreitwert

Stromsteuer

s. Energiesteuer

Stundung

Auffangstreitwert, htchstens jedoch 10 % des Steu-
erbetrages, dessen Stundung begehrt wird

subjektive Klagehaufung

s.A)3

Tabaksteuer

- Anfechtung Abgabenbescheid: streitiger Abga-
benbetrag

- Steuerzeichen: Differenz zwischen der Steuer fir
beantragten und der Steuer fur die zugewiese-
nen Steuerzeichen

Trennung von Verfahren

S.A)6

Umsatzsteuer

Differenz zwischen festgesetzter und erstrebter
Steuer

unzulassige Klage

grds. keine Unterschiede bei der Streitwertberech-
nung zwischen Unzulassigkeit und Unbegriindetheit
der Klage, s. aber auch ,fehlende Bezeichnung des
Klagebegehrens*

Verbindung von Verfahren

s.A)5

verdeckte Gewinnausschuttung

s. Korperschaftsteuer

Vermogensteuer

das 3-fache des strittigen Jahresbetrages®*

Vollstreckungsverfahren

- grundsatzlich Hohe der zu vollstreckenden For-
derung, sofern der Wert der gepfandeten Forde-
rung nicht niedriger ist

- Antrag nach § 152 FGO: Hohe der zu vollstre-
ckenden Forderung

- Antrag nach 8 258 AO: 10 % des streitigen Bei-
treibungsbetrages

- Zwangsgeldfestsetzung: Hohe des festgesetzten
Zwangsgeldes

3 BFH, Beschluss vom 3.3.1988, IV R 231/85, BFH/NV 1990, 49.
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- Zwangsgeldandrohung: 50 % des angedrohten
Zwangsgeldes

Vorbehalt der Nachprufung

Streit Uber die Beifiigung des Vorbehalts als sol-
chem: Auffangstreitwert

Vorlage eines Vermobgensver-
zeichnisses einschlie3lich der
Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung

50 % der ruckstandigen Steuerbetrage, jedoch nicht
mehr als 500.000,-- EUR

Vorlaufige Veranlagung

Streit Uber die Beifiigung des Vorlaufigkeitsvermerks
als solchem: Auffangstreitwert, héchstens jedoch die
streitige Steuer, sofern sie den Mindeststreitwert
Ubersteigt

|Zo||tarifauskunft

|Auffangstreitwer;'\

Zusammenveranlagung nach
vorangegangener getrennter
Veranlagung

Differenz zwischen der im Wege der getrennten
Veranlagung festgesetzten Einkommensteuer und
dem auf den Klager entfallenden Anteil an der im
Wege der Zusaminenveranlagung festzusetzenden
Einkommensteue

Zwangsgeld

S. VoIIstreckungsx)Frfahren

\—Beim FG

Dusseldorf fir jede
beantragte
Zolltarifauskunft.



rodemeri
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Beim FG Düsseldorf für jede beantragte Zolltarifauskunft.




